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[bookmark: _Toc107838092]01 Abweisung EA, da Wohngeld schon bewilligt wurde:
+Anlage


An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

Sie haben ab dem [Datum] Erstattungsanspruch auf ein zu gewährendes Wohngeld erhoben. 

Ihrem Erstattungsanspruch kann aus den folgenden Gründen nicht entsprochen werden:

Die o.a. Person erhält bereits laufend Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX €. Dieses Wohngeld wurde mit Bescheid vom [Datum] für Zeit vom [Datum] bis [Datum] bewilligt.

Zur Prüfung, inwieweit meine Wohngeldbewilligung aufgrund der von Ihnen gewährten Leistungen rechtmäßig ist oder aufgehoben werden muss, benötige ich verschiedene weitere Auskünfte zu Ihrer Leistungsbewilligung. 

Bitte teilen Sie mir insbesondere mit, ab wann und in welcher Höhe Sie Leistungen bewilligt haben.

Soweit das Wohngeld höher sein sollte, sind Ihre Leistungen ab Beginn der Wohngeldzahlungen nachrangig. Bitte heben Sie Ihren Bescheid dann entsprechend auf. Bei einer Rückforderung Ihrer bereits gezahlten Leistungen, kommt in diesem Falle ggfs. eine Verrechnung mit den Wohngeldzahlungen nach § 52 SGB I in Betracht, soweit unter den Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 SGB I die Aufrechnung zulässig ist. Im Bedarfsfalle können Sie daher ein entsprechendes Verrechnungsersuchen an mich stellen.

Ich bitte, hierzu die Fragen aus der beigefügten Anlage zu beantworten und bis um [Datum] an mich zurückzusenden. 
Dafür bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die zu beantwortenden Fragen für meine Aufgabenerledigung unerlässlich sind und daher datenschutzrechtliche Gründe einer Auskunft nicht entgegenstehen.






Wohngeldstelle Musterstadt
47111 Musterstadt 	

Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer: XXXXX.XXX.XXX

Die Fragen zur Leistungsbewilligung beantworte ich wie folgt:

1. Leistungen wurden wie folgt bewilligt:

vom …………………….. bis ……………………..	 in Höhe von ……………………… €

		
vom …………………….. bis ……………………..	 in Höhe von ……………………… €

2. Wann wurden diese Leistungen beantragt und wann wurden diese bewilligt?

Antrag vom  ………………………..		Bescheid vom ………………………..


Antrag vom  ………………………..		Bescheid vom ………………………..

3. Sind diese Leistungen ausschließlich als Darlehen bewilligt worden?

□	ja			□	nein

4. Sind in den von Ihnen erbrachten Leistungen Kosten der Unterkunft enthalten?

□	ja			□	nein
□	Das Wohngeld ist höher als meine Leistungen. Diese werden daher eingestellt 

	ab dem ……………………………  
□	Ich bitte, meine Rückforderung von …………………………………€ 
mit den laufenden Wohngeldzahlungen nach § 52 SGB I zu verrechnen. Soweit eine Verrechnung möglich ist, bitte ich um folgende Überweisung:

IBAN      _____________________________________________

Aktenzeichen _________________________________________


________________________________________
[Datum] und Unterschrift
[bookmark: _Toc107838093]02a Eingangsbestätigung an Sozialleistungsträger:


An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

Sie haben ab dem [Datum] Erstattungsanspruch auf ein zu gewährendes Wohngeld erhoben. 

Ich habe die o.g. Person heute aufgefordert, umgehend einen formellen Wohngeldantrag zu stellen und die dazu erforderlichen Antragsunterlagen übersandt.

Sie erhalten eine weitere Mitteilung, sobald das Antragsverfahren abgeschlossen ist oder wenn innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen kein Wohngeldantrag gestellt wurde.




[bookmark: _Toc107838094]02b Aufforderung zur Wohngeldantragstellung:

 
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)


Sehr geehrte/r ____________,

das Jobcenter / das Amt für Soziales hat mich darüber informiert, dass Sie einen vorrangigen Anspruch auf Wohngeld haben könnten, weil das Wohngeld möglicherweise höher ist als die dortigen Leistungen.

Anbei erhalten Sie daher die für die Wohngeldbeantragung erforderlichen Unterlagen.

Damit es bei dem Übergang der von der obigen Stelle gewährten Leistungen zum Wohngeld nicht zu Zahlungsverzögerungen kommt, ist es erforderlich, den Antrag auf Wohngeld umgehend unterschrieben wieder bei mir einzureichen.

Bedenken Sie bitte, dass Wohngeld erst ab dem Monat gewährt werden kann, in dem ein Wohngeldantrag gestellt wurde.

Für die weitere Bearbeitung Ihres Wohngeldantrages können weitere Unterlagen erforderlich sein, wie z.B. Nachweise über die Miete und das Einkommen. Die möglichen weiteren Nachweise können Sie aus den beigefügten Unterlagen entnehmen. 

Sollte eine Vertretung oder Betreuung eingerichtet worden sein, bitte ich auch um Vorlage einer aktuellen Betreuungsvollmacht oder Vertretungsvollmacht.

Soweit sich herausstellen sollte, dass Ihr Wohngeldanspruch geringer ist erhalten Sie weiterhin automatisch die höheren Leistungen des Jobcenters / Amtes für Soziales der Stadt Musterstadt / Sozialamtes Musterstadt.

Der andere Leistungsträger wird von mir über das Ergebnis des Wohngeldantrages informiert.


Anlage: Antragsunterlagen für das Wohngeld






[bookmark: _Toc107838095]03 Info an anderen Sozialleistungsträger über mangelnde Mitwirkung:


An das Jobcenter/Sozialamt ________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

Sie hatten ab dem [Datum] Erstattungsanspruch auf ein zu gewährendes Wohngeld erhoben. 

Bei Bedarf, wenn eine (formlose) Antragstellung des Leistungsträgers 
Gleichzeitig haben Sie Ihr recht nach dem SGB II bzw. SGB XII wahrgenommen und am [Datum] einen formlosen Wohngeldantrag gestellt. 

Bitte auswählen
oder
Bis heute wurde kein formeller Wohngeldantrag durch die im Betreff genannte Person gestellt, so dass Wohngeld nicht gewährt werden kann.  
oder
Bis heute wurden die erforderlichen Unterlagen für eine Wohngeldberechnung nicht vollständig eingereicht, so dass Wohngeld wegen fehlender Mitwirkung abzulehnen ist. 

Weiter mit
Ihrem Erstattungsanspruch kann daher momentan nicht entsprochen werden.

Sie haben aber die Möglichkeit, auch ohne Wohngeldantrag einer Leistungsempfängerin oder eines Leistungsempfängers, einen Erstattungsanspruch zu realisieren (gemäß § 111 Satz 1 SGB X ggfs. bis zu 12 Monaten rückwirkend).

Dazu ist es erforderlich, dass Sie 

	●	darlegen, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum Sie Leistungen erbracht haben und

	●	glaubhaft machen, dass ein Wohngeldanspruch in einer Höhe besteht, der zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit ausreichend wäre. 











Dazu bitte ich, die folgenden Unterlagen für eine Wohngeldermittlung bis zum [Datum] einzureichen:


	●	Angabe aller in der Wohnung lebenden Personen mit 
		Name, Vorname und Geburtsdatum
	
	●	Bankverbindung des Haushaltes, auf die das Wohngeld überwiesen werden soll

	●	Höhe der von Ihnen zurzeit gewährten Leistungen

	●	Nachweis über Höhe der Miete und der darin enthaltenen Nebenkosten 
	
		Wohngeldrechtlich außer Betracht bleiben die Kosten für  
		
		●	Heizung
		●	Warmwasser
		●	Garage
		●	Carport/Stellplatz
		●	Haushaltsenergie 
	
Soweit solche Kosten in der Miete enthalten sind, bitte ich diese ebenfalls nachzuweisen.

	●	Einkommensnachweise aller im Haushalt lebenden Personen ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie Erstattungsanspruch erheben. 
		Bitte das Bruttoeinkommen und die davon vorgenommenen Abzüge (Steuern, Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge) nachweisen.  

	●	XXXXXXX

Im anderen Falle muss Ihr Erstattungsanspruch zurückgewiesen werden.


[bookmark: _Toc107838096]04 Abweisung des Erstattungsanspruches bei mangelnder Mitwirkung, rechnerisch kein, oder geringeres Wohngeld:


An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

Sie hatten ab dem [Datum] Erstattungsanspruch auf ein zu gewährendes Wohngeld erhoben. 

Ihrem Erstattungsanspruch kann aus den folgenden Gründen nicht entsprochen werden:

Bitte auswählen
1. Wohngeld geringer
Ein Erstattungsanspruch ist ausgeschlossen, soweit durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder des § 27a des Bundesversorgungsgesetzes nicht vermieden oder beseitigt werden kann. 

Dies trifft vorliegend zu. Es besteht ein monatlicher Wohngeldanspruch von XXXX € für Zeit vom [Datum] bis [Datum]. 
Dieser Betrag ist geringer als Ihre Leistungen, die von Ihnen mit XXXX € angegeben worden sind. Der Wohngeldantrag wird abgelehnt, weil von Ihnen weiterhin höhere Leistungen gewährt werden. Ein gleichzeitiger oder zusätzlicher Bezug von Wohngeld ist nach dem WoGG ausgeschlossen.

oder
2. Wohngeldanspruch = 0 €
Es besteht rechnerisch kein Wohngeldanspruch. Der Wohngeldantrag wird abgelehnt.

oder
3. Weder Wohngeldantrag gestellt noch Nachweis von Sozialhilfeträger vorgelegt 
Es wurde weder ein Wohngeldantrag gestellt noch haben Sie glaubhaft gemacht, dass ein Wohngeldanspruch höher wäre als Ihre Leistungen.

Ich weise erneut auf meine Mitteilung vom [Datum] hin, in der ich die einzelnen benötigten Unterlagen für eine Wohngeldberechnung und Ermittlung des Erstattungsanspruches aufgelistet hatte. 






oder
4. Wohngeldantrag von Sozialhilfeträger gestellt und wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt und /oder Voraussetzungen EA nicht nachgewiesen  
Sie hatten einen Wohngeldantrag nach § 5 Abs. 3 SGB II / nach § 95 SGB XII gestellt. Dieser Antrag wird nunmehr nach § 66 SGB I wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt, weil Herr / Frau XXXXX bis heute die erforderlichen Unterlagen zur Wohngeldbewilligung nicht eingereicht hatte.

Darüber hinaus haben Sie bis heute nicht glaubhaft gemacht, dass ein Wohngeldanspruch höher wäre als Ihre Leistungen.

Ich weise erneut auf meine Mitteilung vom [Datum] hin, in der ich die einzelnen benötigten Unterlagen für die Ermittlung des Erstattungsanspruches (auch ohne Wohngeldantragstellung) aufgelistet hatte. 

oder
5. Kein EA für Heimkostenträger für die Vergangenheit
Der Bedarf zur Hilfe zum Lebensunterhalt des Heimbewohners oder der Heimbewohnerin ist bereits durch die nachgewiesenen Einnahmen gedeckt.

Eine rückwirkende Erstattung ist daher nicht möglich. Wohngeld wird insoweit erst ab dem Monat der Wohngeldantragstellung, d.h. für die Zeit ab dem [Datum] in voller Höhe (XXXXX € monatlich) an das Heim ausgezahlt. Eine Durchschrift des entsprechenden Wohngeldbescheides wird Ihnen hierzu noch übersandt.



[bookmark: _Toc107838097]05a Aufforderung an den Sozialleistungsträger, den Erstattungsanspruch zu beziffern:
+Anlage

An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

Sie hatten ab dem [Datum] Erstattungsanspruch auf ein zu gewährendes Wohngeld erhoben. 

Ihrem Erstattungsanspruch kann grundsätzlich entsprochen werden.

Bitte eine der 3 folgenden Möglichkeiten auswählen
Der Haushalt der o.g. Person hat einen monatlichen Wohngeldanspruch von voraussichtlich XXXX € für Zeit vom [Datum] bis [Datum].  
oder
Das Kind X(Name angeben)X hat einen monatlichen Wohngeldanspruch von voraussichtlich XXXX € für Zeit vom [Datum] bis [Datum]. 
oder
Die Kinder X(Namen angeben)X haben einen monatlichen Wohngeldanspruch von voraussichtlich XXXX € für Zeit vom [Datum] bis [Datum]. 

Bitte beachten: Bei unterschiedlichen Wohngeldbeträgen diese einzeln angeben! 

Weiter mit
Bitte prüfen Sie, ob ein Erstattungsanspruch in Betracht kommt. 

Ein Erstattungsanspruch kommt nicht in Betracht, wenn Ihre Leistungen höher sind als der Anspruch auf Wohngeld (ggfs. in Verbindung mit Kinderzuschlag).

Soweit Erstattungsanspruch erhoben wird, bitte ich um folgende Angaben:

●	Zeitraum des Erstattungsanspruches
●	Höhe des in diesem Zeitraum monatlich beanspruchten Wohngeldes

Bitte geben Sie auch eine Bankverbindung sowie ein Kassenzeichen an, auf die das Wohngeld erstattet werden soll.

Soweit der Anspruch auf Ihre Leistungen nur in Verbindung mit Wohngeld und Kinderzuschlag entfällt, bitte ich auch um Mitteilung über die Höhe des Kinderzuschlages bzw. um Bestätigung, dass Kinderzuschlag zumindest beantragt worden ist. 

Ich bitte, hierzu die Fragen aus der beigefügten Anlage zu beantworten und bis um [Datum] an mich zurückzusenden. 

Dafür bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.



Ergänzung, nur wenn kein Kinderwohngeldfall! 
Hinweis:
Bund und Land haben aufgrund bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung im Erlasswege neue Regelungen zu Erstattungsansprüchen im Wohngeldverfahren getroffen. Ein Erstattungsanspruch besteht bereits ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Träger der Sozialhilfe seine nachrangigen Leistungen erbracht hat. Dies gilt auch dann, wenn in der Vergangenheit kein Wohngeld beantragt worden sein sollte. 

Insoweit kann Wohngeld nach § 111 Satz SGB X ggfs. bis zu 12 Monate rückwirkend erstattet werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dass durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit überwunden wird.








Wohngeldstelle Musterstadt
42111 Musterstadt  	

Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer XXXXX.XXX.XXX

□	Erstattungsanspruch wird wie folgt erhoben:  

	vom ………………… bis …………………	 in Höhe von monatlich ………………… € 


vom ………………… bis …………………	 in Höhe von monatlich ………………… €


gesamt     ………………… €

Kassenzeichen ……………………………………………………………………

[bookmark: _GoBack]IBAN ………………………………………………………………………………….

□	Kinderzuschlag wird von der Familienkasse gewährt bzw. wurde beantragt
 	
□	ja 	in Höhe von monatlich ………………… €		
□	nein
	  
□	Erstattungsanspruch wird nicht erhoben, weil  

□	das Wohngeld geringer ist als die Transferleistungen und die Hilfebedürftigkeit dadurch nicht vermieden werden kann  

□	von hier keine Leistungen erbracht werden

□	………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..



______________________________________
[Datum] und Unterschrift



[bookmark: _Toc107838098]05b Zwischenmitteilung an die wohngeldrechtliche Person:

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)


Sehr geehrte/r ____________,

nach meinen Feststellungen erhalten Sie Leistungen vom Jobcenter / vom Amt für Soziales oder haben dort Leistungen beantragt. Neben diesen Leistungen wäre ein gleichzeitiger Bezug von Wohngeld grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist daher vorab noch zu prüfen, welche der beiden von Ihnen beantragten Leistungen höher ist. 

Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten:

· Soweit das Wohngeld geringer ist als die andere Leistung, wäre Wohngeld nachrangig und nach § 21 Nr. 2 WoGG abzulehnen.  

· Im anderen Falle kann das höhere Wohngeld bewilligt werden. Die bereits gezahlten anderen Leistungen wären jedoch nach den §§ 102 ff Sozialgesetzbuch X an das Jobcenter / das Amt für Soziales zu erstatten. 

Ich habe die genannte Behörde daher gebeten, den Sachverhalt aufzuklären und ggfs. den gesetzlichen Erstattungsanspruch nach den §§ 102 ff Sozialgesetzbuch X zu beziffern.   

Sobald mir die Antwort vorliegt, wird abschließend ein Wohngeldbescheid erstellt und ihnen zugesandt. 


Hinweis:
Sollten die Leistungen vom Jobcenter / das Amt für Soziales zwischenzeitlich vollständig eingestellt werden, kann Wohngeld ab diesem Zeitpunkt bereits vorab berechnet werden. Für eine solche „Vorabberechnung“ wäre aber der entsprechende Einstellungsbescheid des anderen Leistungsträgers bei der Wohngeldstelle vorzulegen. 

Nachrichtlich weise ich darauf hin, dass doppelt gezahlte Leistungen von Ihnen zu erstatten sind.



[bookmark: _Toc107838099]06 Aufforderung EA zu beziffern (ohne vorherige Anmeldung):
+ Anlage


An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

Die o.g. Person hat hier am [Datum] einen Antrag auf Wohngeld gestellt und ab dem [Datum] einen monatlichen Wohngeldanspruch von voraussichtlich XXXX € für Zeit vom [Datum] bis [Datum]. 

Bei Bedarf  
Es handelt sich dabei um einen Anspruch auf das sogenannte „Kinderwohngeld“ für folgende Kinder:

· xxxxx
· xxxxx

Bitte eine der 6 folgenden Möglichkeiten auswählen
Nach den mir vorgelegten Unterlagen sollen von Ihnen Leistungen in Höhe von XXXX € monatlich erbracht werden.
oder
Nach den mir vorgelegten Unterlagen sollen bei Ihnen ebenfalls Leistungen beantragt oder bewilligt worden sein. Ob und in welchem Umfang tatsächlich Leistungen von Ihnen erbracht werden, ist nicht bekannt.
oder
Nach den mir vorgelegten Unterlagen werden von Ihnen Leistungen als Darlehen erbracht, so dass Wohngeld grundsätzlich gezahlt werden kann.
oder Kinderwohngeld für ein Kind
Nach den mir vorgelegten Unterlagen werden von Ihnen für das Kind X(Name angeben)XX Leistungen in Höhe von XXXX € monatlich erbracht.
oder Kinderwohngeld für mehrere Kinder
Nach den mir vorgelegten Unterlagen werden von Ihnen die Kinder X(Namen angeben)X Leistungen in Höhe von XXXX € monatlich erbracht.

oder 
in Kinderwohngeldfällen oder in Darlehensfällen ist das Wohngeld aus einem Folgeantrag höher als zuvor
Bisher wurde von hier Wohngeld in Höhe von XXXX € bis zum [Datum] bewilligt. Diesen Betrag haben Sie bisher auch bei Ihren Leistungen berücksichtigt. Aufgrund eines weiteren Wohngeldantrages besteht nunmehr ab dem [Datum] bis zum [Datum] ein höherer Wohngeldanspruch von XXXX €, also ein um XXXX € monatlich höherer Betrag als bisher.     

	
Weiter mit
Bitte prüfen Sie, ob ein Erstattungsanspruch in Betracht kommt. 

Ein Erstattungsanspruch kommt nicht in Betracht, wenn Ihre Leistungen höher sind als der Anspruch auf Wohngeld (ggfs. in Verbindung mit Kinderzuschlag).

Soweit Erstattungsanspruch erhoben wird, bitte ich um folgende Angaben:

· Zeitraum des Erstattungsanspruches
· Höhe des in diesem Zeitraum monatlich beanspruchten Wohngeldes

Bitte geben Sie auch eine Bankverbindung sowie ein Kassenzeichen an, auf die das Wohngeld erstattet werden soll.

Soweit Sie keinen Erstattungsanspruch erheben, bitte ich ebenfalls um Mitteilung. In diesem Fall benötige ich auch Angaben, ob bei Ihnen ein Antrag auf Leistungen gestellt wurde und/oder ob ggfs. von Ihnen schon Leistungen parallel zum anstehenden Wohngeldbewilligungszeitraum gewährt werden.    

Ich bitte, hierzu die Fragen aus der beigefügten Anlage zu beantworten und bis um [Datum] an mich zurückzusenden. 

Dafür bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.

Nur bei Kinderwohngeld
Hinweis:
Vorliegend wurde das sogenannte „Kinderwohngeld“ beantragt. Nach § 12a Satz 2 Nummer 2 SGB II sind ALG II-Antragsteller nur dann verpflichtet, Wohngeld als vorrangige Leistung in Anspruch zu nehmen, wenn mit Wohngeld alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft für mindestens drei Monate aus dem ALG II-Bezug herausfallen. Allerdings besteht die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis weiterhin Wohngeld für ein weiteres Haushaltsmitglied oder Wohngeld und Kinderzuschlag für Zeiträume unterhalb von drei Monaten zu beantragen.  

Wenn also durch die Inanspruchnahme von Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nur 

a) 	von einzelnen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft, insbesondere von unverheirateten Kindern unter 25 Jahren mit eigenem Einkommen, oder 
b) 	für einen Zeitraum von bis zu zwei Monaten 

beseitigt werden kann, können Anträge auf Wohngeld (weiterhin) auf freiwilliger Basis gestellt werden, etwa um eine finanzielle Schlechterstellung des Haushalts im Vergleich zu einem ausschließlichen Bezug von SGB II-Leistungen zu vermeiden (siehe hierzu auch Kapitel 1.3 der BA-Hinweise zu § 12a SGB II). 

Es wurde hier freiwillig ein Wohngeldantrag gestellt. Das Wohngeld ist auch höher als der anteilige Bedarf des Kindes oder der Kinder.



 
Wohngeldstelle Musterstadt
42111 Musterstadt  	

Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer XXXXX.XXX.XXX

□	Ein Leistungsantrag liegt hier nicht vor.
□	Der hier vorliegende Leistungsantrag wurde abgelehnt.  
	Ein Rechtbehelfsverfahren ist anhängig:
	□	ja 		□	nein
□	Meine Leistungen sind höher als das Wohngeld. Ich bitte daher, kein Wohngeld zu gewähren und den Wohngeldantrag abzulehnen. Leistungen werden von hier wie folgt erbracht:

Antrag vom  ………………………..		Bescheid vom ………………………..


vom ………………… bis …………………	 in Höhe von ……………………… €


vom ………………… bis …………………	 in Höhe von ……………………… €

□	Das Wohngeld ist höher als meine Leistungen. Der hier vorliegende Antrag wird daher abgelehnt. 
□	Das Wohngeld ist höher als die hiesige Leistung. Erstattungsanspruch wird daher wie folgt erhoben:  


	vom ………………… bis …………………	 in Höhe von monatlich ……………… € 


vom ………………… bis …………………	 in Höhe von monatlich …………….. €


gesamt    …………………… €	 

Kassenzeichen …………………………………………………

IBAN ……………………………………………………………………………………………..



	
_______________________________________
[Datum] und Unterschrift
[bookmark: _Toc107838100]07 Info über die Erstattung an den anderen Träger:
(Zahlungsbegründende Unterlage)

An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


hier: Erstattungsanspruch auf Wohngeld


Sehr geehrte/r ____________,

für die Zeit ab dem [Datum] hatten Sie Erstattungsanspruch auf ein zu gewährendes Wohngeld erhoben. 

Bitte auswählen
Anspruch in beantragter Höhe stattgegeben
Diesem Anspruch gebe ich statt. 
oder Anspruch nicht für den beantragten Zeitraum
Diesem Anspruch gebe ich ab dem [Datum] statt. 

Nur wenn Anspruch nicht für den beantragten Zeitraum!
Bitte auswählen

Kinderwohngeldfälle
Da Sie kein eigenes Antragsrecht in „Kinderwohngeldfällen besitzen, kann Wohngeld erst ab dem Monat der Wohngeldantragstellung erstattet werden. Wohngeld wurde am [Datum] beantragt und wird daher erst ab dem [Datum] bewilligt. 

Oder Wohngeld für einen Teilzeitraum geringer
Ein Erstattungsanspruch ist ausgeschlossen, soweit durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder des § 27a des Bundesversorgungsgesetzes nicht vermieden oder beseitigt werden kann. 

Dies trifft vorliegend zu. Es besteht ein monatlicher Wohngeldanspruch von XXXX € für Zeit vom [Datum] bis [Datum]. Dieser Betrag ist geringer als Ihre Leistungen, die von Ihnen mit XXXX € angegeben worden sind. 

oder Wohngeldanspruch für einen Teilzeitraum = 0 €
Für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] besteht rechnerisch kein Wohngeldanspruch. Daher werden für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] monatlich XXXXX €, insgesamt XXXXX € erstattet. 

Weiter mit
Für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] wird ein Betrag von insgesamt XXXX € erstattet und zum nächsten Zahlungstermin überwiesen. 

Bitte auswählen
Ab dem [Datum] wird das laufende Wohngeld von monatlich XXXX € dann an die wohngeldberechtigte Person ausgezahlt.
oder
Für die Zeit danach entfällt mangels Antragstellung ein weiterer Wohngeldanspruch.






[bookmark: _Toc107838101]08 Aufforderung zur Aufhebung der anderen Leistung:


An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

vorliegend wurde festgestellt, dass Sie Leistungen nach dem SGB bewilligt haben, obwohl ein höheres Wohngeld zusteht. Mit Bescheid vom [Datum] wurde Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] bewilligt.

Bei Bedarf
Von Ihren Leistungen hatten wir keine Kenntnis, so dass Wohngeld bewilligt wurde, ohne dass ein Erstattungsanspruch berücksichtigt werden konnte. 

Weiter mit
Da das gewährte Wohngeld höher ist, sind Ihre Leistungen ab Beginn der Wohngeldzahlungen nachrangig. Bitte heben Sie Ihren Bescheid entsprechend auf. Bei einer Rückforderung Ihrer bereits gezahlten Leistungen, kommt in diesem Falle ggfs. eine Verrechnung mit den Wohngeldzahlungen nach § 52 SGB I in Betracht, soweit unter den Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 SGB I die Aufrechnung zulässig ist. Im Bedarfsfalle können Sie daher ein entsprechendes Verrechnungsersuchen an mich richten.

Ich bitte, hierzu die Fragen aus der beigefügten Anlage zu beantworten und bis um [Datum] an mich zurückzusenden. 
Dafür bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die zu beantwortenden Fragen für meine Aufgabenerledigung unerlässlich sind und daher datenschutzrechtliche Gründe einer Auskunft nicht entgegenstehen.






 
Wohngeldstelle Musterstadt
47111 Musterstadt  		

Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer XXXXX.XXX.XXX

Die Fragen zur Leistungsbewilligung beantworte ich wie folgt:

1. Leistungen wurden wie folgt bewilligt:

vom …………………….. bis ……………………..	 in Höhe von ……………………… €

		
vom …………………….. bis ……………………..	 in Höhe von ……………………… €


2. Wann wurden diese Leistungen beantragt und wann wurden diese bewilligt?

Antrag vom  ………………………..		Bescheid vom ………………………..


Antrag vom  ………………………..		Bescheid vom ………………………..


3. Sind diese Leistungen ausschließlich als Darlehen bewilligt worden?

□	ja			□	nein

4. Sind in den von Ihnen erbrachten Leistungen Kosten der Unterkunft enthalten?

□	ja			□	nein

□	Das Wohngeld ist höher als meine Leistungen. Diese werden daher eingestellt 
	

	ab dem ……………………………  

□	Ich bitte, meine Rückforderung von …………………………………€ 
mit den laufenden Wohngeldzahlungen nach § 52 SGB I zu verrechnen.



________________________________________
[[Datum]] und Unterschrift
[bookmark: _Toc107838102]09 Rückforderung von rechtwidrig gezahlten EA gem. §112 SGB X:


Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

vorliegend wurde im Wege eines Erstattungsanspruches ein Betrag von XXXX € erstattet. Dabei handelte es sich um Wohngeldleistungen für die Zeit vom [Datum] bis [Datum].    

Diese Erstattung war aus den folgenden Gründen rechtswidrig:

XXXXXXX

Ich bitte daher, den rechtswidrig erstatteten Betrag gemäß § 112 SGB X unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 1XX XXXXXX“ 

bis zum [Datum] auf das folgende Konto der Landeshauptkasse Musterhausen bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu überweisen:

IBAN: DE12 3456 0000 0000 0000 99 




















[bookmark: _Toc107838103]10 Abweisung Erstattungsanspruch, weil Wohngeld bereits bewilligt war:
+Anlage

An das Jobcenter/Sozialamt _________

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

vorliegend wurde bekannt, dass bei Ihnen Leistungen beantragt worden sind.

Nachrichtlich weise ich darauf hin, dass hier bereits mit Bescheid vom [Datum] Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] bewilligt worden ist.

Ich bitte, diese Wohngeldleistung bei der Entscheidung über Ihren Leistungsantrag zu berücksichtigen.

Ich erhebe hiermit Erstattungsanspruch nach § 103 SGB X auf Ihre Leistungen in Höhe des Wohngeldes (soweit Ihre Leistungen höher sind als das Wohngeld). 

Ich bitte um Bestätigung des Erstattungsanspruches (siehe Anlage).

Das Wohngeld wird bis zu Ihrer Rückmeldung weiterhin laufend ausgezahlt. 






Wohngeldstelle Musterstadt
47111 Musterstadt	

Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer XXXXX.XXX.XXX


Die Anmeldung des Erstattungsanspruches wird bestätigt. Dazu wird folgendes mitgeteilt:


□	Das Wohngeld wird/wurde bei der Festsetzung des hiesigen Leistungsanspruches berücksichtigt und laufend angerechnet. Ich bitte, den Erstattungsanspruch zu beziffern.  
 
□	Von hier sind bereits Leistungen bewilligt worden. Diese sind höher als das Wohngeld. Die Wohngeldzahlungen waren hier nicht bekannt! 

□	Ein Leistungsantrag liegt hier nicht vor.

□	Der hier vorliegende Leistungsantrag wurde abgelehnt.  
	Ein Rechtbehelfsverfahren ist anhängig:
	□	ja 		□	nein

□	Der hier vorliegende Leistungsantrag wird abgelehnt. Das Wohngeld ist höher als die hiesigen Leistungen.
 
□	Das Wohngeld ist höher als die von hier bereits bewilligten Leistungen. Diese werden daher eingestellt. 

	
ab dem ……………………………  
□	Ich bitte, meine Rückforderung von …………………………………€ 
mit den laufenden Wohngeldzahlungen nach § 52 SGB I zu verrechnen.





________________________________________
[[Datum]] und Unterschrift




[bookmark: _Toc107838104]11 Anmeldung EA bei Rechtsbehelf gegen Ablehnung der TL:
+Anlage


Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,
vorliegend wurde bekannt, dass Leistungen von Ihnen abgelehnt worden sind und gegen diese Entscheidung ein Rechtsbehelfsverfahren in Ihrer Behörde anhängig ist. 
Nachrichtlich weise ich darauf hin, dass hier inzwischen Wohngeld beantragt worden ist. 

Bitte auswählen
Wohngeld wird in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] bewilligt. Der Wohngeldbescheid wird voraussichtlich am [Datum] erstellt.
oder
Wohngeld wurde bereits mit Bescheid vom [Datum] in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] bewilligt.

Weiter mit
Ich bitte, diese Wohngeldleistung bei der Entscheidung in Ihrem Rechtsbehelfsverfahren zu berücksichtigen.

Ich erhebe hiermit Erstattungsanspruch nach § 103 SGB X auf Ihre Leistungen in Höhe des Wohngeldes (soweit Ihre Leistungen höher sind als das Wohngeld). 
Ich bitte um Bestätigung des Erstattungsanspruches (siehe Anlage).




Wohngeldstelle Musterstadt
47111 Musterstadt	


Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer XXXXX.XXX.XXX

Es wird bestätigt, dass die Anmeldung eines Erstattungsanspruches in Höhe des Wohngeldes eingegangen ist.

Nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens erhalten Sie weitere Nachricht.



________________________________________
[Datum] und Unterschrift











[bookmark: _Toc107838105]12a Rückforderung EA an Jobcenter oder Sozialamt:


Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

nach meinen Informationen erhält die genannte Person von Ihnen ab dem [Datum] Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II oder SGB XII oder hat diese Leistungen beantragt. 

Dadurch ist meine Wohngeldbewilligung (vom [Datum] bis [Datum] in Höhe von monatlich XXXX €) ab dem [Datum] entfallen. Die nach diesem Zeitpunkt geleisteten Wohngeldzahlungen bis zum [Datum] erfolgten insoweit ohne rechtlichen Grund. 

Das Wohngeld, dessen Rechtmäßigkeit nachträglich entfallen ist bzw. das zu Unrecht gezahlt wurde, ist nach § 103 oder 105 SGB X auf Antrag der Wohngeldstelle an diese zu erstatten. 

Ich gehe davon aus, dass Sie das von mir für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] (zu Unrecht) gezahlte Wohngeld im Rahmen Ihrer Bedarfsermittlung berücksichtigt und Ihren Leistungsanspruch entsprechend gekürzt haben. 

Unabhängig davon weise ich darauf hin, dass eine Pflicht zur Erstattung auch dann besteht, wenn Ihnen der Wohngeldbezug bekannt war und das Wohngeld irrtümlich nicht bedarfsmindernd berücksichtigt worden sein sollte.

Ich erhebe daher wie folgt Erstattungsanspruch (auch soweit Anteile des Wohngeldes an andere Personen innerhalb oder außerhalb der Bedarfsgemeinschaft verteilt worden sein sollten):








oder bei mehreren Zeiträumen















Ich bitte, diesen Betrag unter Angabe des Verwendungszweckes

„RWOHNGELD-BRD 111 1XX XXXXXX“ und 
Namen des / der o.G.

bis zum [Datum] auf das folgende Konto der Landeshauptkasse ________ bei der Landesbank __________ zu überweisen:
IBAN: DE11 2222 3333 4444 5555 66 

Die Leistungsempfängerin / Den Leistungsempfänger habe ich entsprechend informiert.

Bitte beachten:
Bei Bedarf, wenn mehrere Haushaltsmitglieder bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt worden sind
Soweit Anteile des Wohngeldes an andere Personen innerhalb oder außerhalb der Bedarfsgemeinschaft verteilt worden sein sollten, erstreckt sich der Erstattungsanspruch auf folgende bei der Wohngeldberechnung berücksichtigten Haushaltsmitglieder:

· Name, Vorname Antragsteller/in
· Name, Vorname der anderen berücksichtigten Haushaltsmitglieder

Weiter mit
Soweit Sie nicht den kompletten Betrag erstatten, muss ich noch über eine mögliche Rückforderung des Restbetrages entscheiden. 

Ich benötige daher in diesem Fall zwingend folgende Angaben, die Sie gerne über den beigefügten Fragebogen erteilen können:

· Aufschlüsselung Ihrer Erstattungen mit monatlichen Beträgen und
· Angabe, inwieweit aufgrund Ihrer Rechtsvorschriften, der zu erstattende Betrag geringer ist.

Soweit eine Erstattung nicht möglich sein sollte, weil der/die Leistungsempfänger/in Ihnen den Wohngeldbezug verschwiegen hat und Sie insoweit mangels Kenntnis das Wohngeld nicht berücksichtigen konnten, bitte ich, auch dies mitzuteilen. 

Für die Bearbeitung meines Anliegens bedanke ich mich im Voraus.





[bookmark: _Toc107838106]12b Info über Rückforderung an die wohngeldrechtliche Person:

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

hier:
Wegfall des Wohngeldanspruches


Sehr geehrte/r ____________,
mit Bescheid vom [Datum] wurde Ihnen Wohngeld in Höhe von monatlich XXXX € für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] bewilligt. 

Bitte auswählen
1. ALG II
Der Wohngeldanspruch ist mit Wirkung vom [Datum] entfallen, weil Sie durch den Bezug von / Antrag auf Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) vom Wohngeld ausgeschlossen sind. 
2. Grundsicherung
Der Wohngeldanspruch ist mit Wirkung vom [Datum] entfallen, weil Sie durch den Bezug von / Antrag auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem nach dem 4.Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB X II) vom Wohngeld ausgeschlossen sind.
3. Hilfe zum Lebensunterhalt
Der Wohngeldanspruch ist mit Wirkung vom [Datum] entfallen, weil Sie durch den Bezug von / Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3.Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB X II) vom Wohngeld ausgeschlossen sind.

Weiter mit
Es erfolgen keine Wohngeldzahlungen mehr. 

Bitte auswählen
1. ALG II
Soweit das an Sie weiterhin ausgezahlte Wohngeld für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] in Höhe von insgesamt XXXX € bei der Berechnung des Arbeitslosengelds II als Einkommen berücksichtigt wird oder bereits berücksichtigt worden ist, erfolgt eine Erstattung über das Jobcenter an die Wohngeldstelle. 

2. Grundsicherung
Soweit das an Sie weiterhin ausgezahlte Wohngeld für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] in Höhe von insgesamt XXXX € bei der Berechnung der Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als Einkommen berücksichtigt wird oder bereits berücksichtigt worden ist, erfolgt eine Erstattung über das Amt für Soziales der Stadt XXXXXX / Sozialamt XXXXXX an die Wohngeldstelle. 

3. Hilfe zum Lebensunterhalt
Soweit das an Sie weiterhin ausgezahlte Wohngeld für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] in Höhe von insgesamt XXXX € bei der Berechnung der Hilfe zum Lebensunterhalt als Einkommen berücksichtigt wird oder bereits berücksichtigt worden ist, erfolgt eine Erstattung über das Amt für Soziales der Stadt _________ / Sozialamt XXXXXX an die Wohngeldstelle. 




Weiter mit
Ich habe mich heute zwecks Erstattung des überzahlten Wohngeldes direkt an das JOBCENTER __________ / Amt für Soziales der Stadt ________ / Sozialamt XXXXXX gewandt.

Ich weise vorab darauf hin, dass eine Erstattung nur erfolgen kann, wenn Sie die Wohngeldzahlungen in Ihrem Antrag bei der genannten Behörde auch angegeben haben und das Wohngeld dort bei der Festsetzung der Leistungen als Einkommen berücksichtigt werden konnte.  

Soweit eine Erstattung über das JOBCENTER _________ / Amt für Soziales der Stadt ____________ / Sozialamt XXXXXX nicht möglich ist und Wohngeldzahlungen noch zurückzufordern sind, wären Sie nach Maßgabe des § 50 SGB X der Wohngeldstelle gegenüber erstattungspflichtig. 

In diesem Fall erhalten Sie noch weitere Nachricht.

Hinweis:
Vorsorglich möchte ich Sie noch darüber informieren, dass ein Wohngeldbescheid ab dem Zeitpunkt vollständig unwirksam wird, ab dem Transferleistungen beantragt worden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass diese Leistungen tatsächlich nicht oder nur für einen kurzen Zeitraum oder auch nicht für alle Personen im Haushalt bewilligt werden sollten oder bereits bewilligt worden sind. Soweit dies zutrifft, kann Wohngeld nur dann erneut bewilligt werden, wenn Sie einen neuen Wohngeldantrag stellen. Eine rückwirkende Bewilligung von Wohngeld ist dabei möglich, wenn der Wohngeldantrag vor Ablauf des nächsten Monats gestellt wird, nachdem Ihnen dieser Bescheid zugegangen ist.       


Nur bei Bedarf, 
wenn nicht alle Haushaltsmitglieder Transferleistungen erhalten
Weiterer wichtiger Hinweis:
Für Haushaltsmitglieder, die keine der zum Ausschluss vom Wohngeld führenden Leistungen erhalten, kann wieder Wohngeld beantragt werden. Der Antrag müsste bis zum Ablauf des Monats gestellt werden, der auf die Bekanntgabe des Bescheides mit der Feststellung der Unwirksamkeit folgt. Nur dann kann Wohngeld ohne Unterbrechung bewilligt werden, wenn sich ein Anspruch ergibt. Wird diese Frist versäumt, beginnt der Bewilligungszeitraum am Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt wird.





[bookmark: _Toc107838107]13 Nachfrage bei unvollständiger Erstattung:
+Anlage

Wohngeld für _________, geb. ______ wohnhaft: _____ in ______ 
bei JOBCENTER ggfs. zusätzlich
Nummer BG: ___________


Sehr geehrte/r ____________,

in dem o.a. Fall hatte ich für die Zeit vom [Datum] bis [Datum] Erstattungsanspruch in Höhe von XXXX € erhoben. Sie haben jedoch lediglich XXXX € erstattet, so dass noch ein Betrag von XXXX € offen geblieben ist.

Grundsätzlich richtet sich die Erstattung nach dem Recht des erstattungspflichtigen Trägers (also Ihren Regelungen). Zu diesem Recht zählen neben den gesetzlichen Vorgaben auch Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.  

Im Falle eines Erstattungsanspruches gilt die Erfüllungsfiktion des § 107 SGB X, d.h., die Rückforderung eines möglichen restlichen Betrages entfällt, wenn grundsätzlich ein Erstattungsanspruch besteht. 

In meinem o.a. Schreiben hatte ich darauf hingewiesen, dass ich noch über eine mögliche Rückforderung des Restbetrages gegenüber der wohngeldberechtigten entscheiden muss, wenn Sie nicht den kompletten Betrag erstatten und in diesem Fall um Angabe der Gründe gebeten, wenn nicht der volle Betrag erstattet wird.

Ich benötige weiterhin zwingend folgende Angaben, die Sie gerne über den beigefügten Fragebogen erteilen können:

· Aufschlüsselung Ihrer Erstattungen mit monatlichen Beträgen und
· Angabe der Rechtsvorschriften, weshalb der von Ihnen erstattete Betrag 
geringer ist

Im Falle einer Erstattung bitte ich, den entsprechenden Betrag unter Angabe des Verwendungszweckes bis zum [Datum] auf das folgende Konto der Landeshauptkasse __________ bei der Landesbank __________ zu überweisen:
IBAN: DE11 2222 3333 4444 5555 66 


Für die Bearbeitung meines Anliegens bedanke ich mich im Voraus.







Wohngeldstelle Musterstadt
47111 Musterstadt  	

Betrifft:	Name, Vorname
		Wohngeldnummer 111 100 XXXXXX
		Anmeldung Erstattungsanspruch vom [Datum] 
□	Der zur Erstattung angemeldete Betrag wird vollständig überwiesen.    
□	Es wird ein verringerter Betrag in Höhe von …………………………… € überwiesen.  
Grund:
□	Aufgrund hier anzuwendender Regelungen (z.B. Freibetrag für Versicherungspauschale, Rundungsdifferenzen) konnte der angemeldete Betrag nur teilweise erstattet werden.
 □	Hier war nur der ursprüngliche Wohngeldbetrag bekannt. Die Erhöhung des Wohngeldes ist nicht mitgeteilt worden und daher unberücksichtigt geblieben. 	
□	In den folgenden Monaten war das Wohngeld höher bzw. konnte nur folgender Betrag erstattet werden

………………………… 20…………	=	……………………… €
		
………………………… 20…………	=	……………………… €
□	Der Wohngeldbezug war hier nicht bekannt.
Für das wohngeldrechtliche Rückforderungsverfahren und sich ggfs. anschließendes Sanktionsverfahren erteile ich die folgenden erforderlichen Auskünfte über die hiesige Leistungsgewährung:

Antrag vom  ………………………..		Bescheid vom ………………………..


Höhe der gewährten Leistungen:


vom ………………… bis …………………	 in Höhe von ……………………… €


vom ………………… bis …………………	 in Höhe von ……………………… €





________________________________________
[Datum] und Unterschrift
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